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76. Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der

B 158 Wolfgangsee Straße im Bereich der Gemeinde St. Gilgen
77. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 311 Pinzgauer Straße im Bereich der
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78. Verordnung: Auflassung mehrerer für den Durchzugsverkehr als Bundesstraße entbehrlich

gewordener Abschnitte von Bundesstraßen in Salzburg

73 . Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Anpassung der
Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstel-

lungsgesetz für das Kalenderjahr 1992

Auf Grund des § 9 Abs. 2 des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 285/1990, wird
verordnet:

§ 1. Der im Bereich des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes mit der Verordnung des Bundes-
ministers für Arbeit und Soziales BGBl. Nr. 715/
1991 für das Jahr 1992 mit 1,040 festgesetzte
Anpassungsfaktor ist in diesem Ausmaß auch für die
Anpassung der Ausgleichstaxe nach § 9 Abs. 2 des
Behinderteneinstellungsgesetzes für das Kalender-
jahr 1992 verbindlich.

§ 2. Die Höhe der gemäß § 9 Abs. 2 des
Behinderteneinstellungsgesetzes zu entrichtenden
Ausgleichstaxe beträgt demnach für das Kalender-
jahr 1992 für jede einzelne Person, die zu
beschäftigen wäre, monatlich 1 760 S.

Hesoun

74. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales über die Verbindlicherklä-
rung des für den Bereich des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten An-
passungsfaktors für den Bereich des Impfscha-

dengesetzes für das Jahr 1992

Auf Grund des § 3 Abs. 3 des Impfschadengeset-
zes, BGBl. Nr. 371/1973, in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 278/1991 wird verord-
net:

Der im Bereich des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes mit Verordnung BGBl. Nr. 715/1991
für das Jahr 1992 mit 1,040 festgesetzte Anpas-
sungsfaktor ist in diesem Ausmaß auch im Bereich
des Impfschadengesetzes für das Jahr 1992
verbindlich.

Hesoun

7 5 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der die
Fremdenverkehrsstatistik-Verordnung 1990

geändert wird

Auf Grund des § 2 Abs. 2 und des § 7 Abs. 7 des
Bundesstatistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finan-
zen verordnet:

Die Fremdenverkehrsstatistik-Verordnung 1990,
BGBl. Nr. 50/1990 wird wie folgt geändert:

§ 17 lautet:

„§ 17. Den Gemeinden ist vom Bund auf Antrag
eine Abfindung für die ihnen bei der Mitwirkung an
den Erhebungen über Fremde sowie über Fremden-
unterkünfte entstehende Kosten als Pauschalbetrag
zu gewähren.
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Die Höhe der Abfindung beträgt:

1. für das Ausfüllen des Gemeindebo-
gens und des Bestandsbogens für
Gemeinden oder für das Übermitteln
der Gemeindesummen im automati-
sationsunterstützten Datenverkehr
an das Österreichische Statistische
Zentralamt für jeden Monat und
jeden Stichtag (§ 14) im Jahr 1992 . . 40,20 S

2. für jeden gewerblichen Beherber-
gungsbetrieb für jeden Monat und
jeden Stichtag (§ 14) im Jahr 1992 . . 4,70 S

3. für jede sonstige Fremdenunterkunft
für jeden Monat und jeden Stichtag
(§ 14) im Jahr 1992 1,35 S

Schüssel

76. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Aalgelegenheiten betreffend die
Auflassung eines für den Durchzugsverkehr
entbehrlich gewordenen Abschnittes der B 158
Wolfgangsee Straße im Bereich der Gemeinde

St. Gilgen

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Straßenteil der B 158 Wolfgangsee Straße
von km 28,500 (alt) bis km 29,780 (alt) wird, soweit
er durch die Umlegung auf den bereits fertiggestell-
ten und verkehrsübergebenen — mit Verordnung
vom 22. Dezember 1971, BGBl. Nr. 12/1972,
bestimmten — Abschnitt „Lueg" für den Durch-
zugsverkehr entbehrlich wurde, als Bundesstraße
aufgelassen.

Gleichzeitig wird die Kilometerangabe
„km 29,200 (alt)" in der Verordnung des Bundesmi-
nisters für Bauten und Technik vom 22. Dezember
1971, BGBl. Nr. 12/1972, auf „km 29,780 (alt)"
berichtigt.

Schüssel

77 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 311
Pinzgauer Straße im Bereich der Marktge-

meinde Taxenbach

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 311
Pinzgauer Straße wird im Bereich der Marktge-
meinde Taxenbach wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 31,55, verläuft in der Folge südlich des Ortsteiles
Hasenbach parallel zur Bahnlinie der ÖBB
Salzburg-Wörgl und bindet bei km 32,30 wieder in
den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Salzburger Landesregierung sowie bei der Marktge-
meinde Taxenbach aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. 312/89 im Maßstab 1 : 1 000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

78. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Auflassung mehrerer für den Durchzugsver-
kehr als Bundesstraße entbehrlich gewordener

Abschnitte von Bundesstraßen in Salzburg

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Straßenteil
1. der B 99 Katschberg Straße von km 3,192 bis

km 10,502 wird, soweit er durch die Umle-
gung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
26. April 1977, BGBl. Nr. 289, bestimmten —
Abschnitt „Radstadt—Untertauern II",

2. der B 99 Katschberg Straße von km 30,707 bis
km 31,780 wird, soweit er durch die Umle-
gung auf den bereits fertiggestellten und
verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
24. Juli 1974, BGBl. Nr. 515, bestimmten —
Abschnitt „Umlegung Purnbauer" und

3. der B 311 Pinzgauer Straße von km 0,85 (alt)
bis km 4,32 (alt)/km 6,90 (neu) wird, soweit er
durch die Umlegung auf die bereits fertigge-
stellten und verkehrsübergebenen — mit den
Verordnungen vom 28. November 1977,
BGBl. Nr. 590, und vom 18. September 1981,
BGBl. Nr. 438, bestimmten — Abschnitte
„Umfahrung Bischofshofen" und „Anschluß-
stelle Bischofshofen"

für den Durchzugsverkehr entbehrlich wurde, als
Bundesstraße aufgelassen.

Schüssel


